
IX. Phöbener
Apfelblüten-
Schleppjagd 

am 14. November 2020

(Coronabedingt diesmal ganz 
ohne Apfelblüten!)



Rendezvous: 11.00 Uhr am Tribünenhaus am Vielseitigkeitsplatz
Aufbruch zur Jagd: 12.00 Uhr Tribünenhaus am Vielseitigkeitsplatz (zu 

Fuß oder zu Pferd)
Ha, la lit und Curee: ca. 15.00 Uhr Vielseitigkeitsplatz
Cap: Für Reiter € 35,00  inkl. Infrastrukturumlage (bzw. € 15,00 für 

Jugendliche/Auszubildende). Für Zuschauer ist die Teilnahme 
kostenfrei. Die Zuschauerwerden geführt.
Meute: Nienhagen-Foxhound-Meute mit Master Jörg Markgraf
Bläser: Rallye Trompes de la Bruyère
Boxen: für Übernachtungen der Pferde – Sven Troschke, Tel 0157 
35789611, email sventroschke@gmx.de 
Zimmerbuchung am Stall: http://www.country-inn-hotel.de
Informationen zum Jagdablauf: 
http://www.brandenburger-hunting-club.de/jagdorganisation/jagdordnung/

Der Brandenburger Hunting Club

und seine Jagdherren

Barbara Fichter
und 
Falk Gronenberg

laden ein zur
IX. Phöbener Apfelblüten-Schleppjagd

am 

Samstag, 14. November 2020



Rendez-Vous:
Polo- und Reitanlage Phöben
Tribünenhaus am Geländeplatz, 
Phöbener Chausseestr. 30, 14542 
Werder OT Phöben

Bitte Hinweisschildern zum 
PferdeHänger-parkplatz folgen

u.A.w.g. Ulrich Schroeder, 
Tel. 0172-6935544 

email: u.schroeder@gvw.com

Wir bitten wie immer, die traditionellen Jagdregeln 
einzuhalten. Hunde sind an der Leine zu führen. Die Jagd 
hat einen Stopp und wird mit springenden und nicht 
springenden FeldERN geritten. Die Jagdstrecke verläuft 
über Boden wie gewachsen. Sie hat Hindernisse bis zur Höhe 
von 90 cm (keine Gräben). Nichtspringende feldER werden 
separat geführt. 
Wir bitten ferner, die mit der Einladung versandten 
Corona-Verhaltensregeln zu beachten.



HAFTUNG: Jagd des Brandenburger Hunting Club e.V.
Wir haften ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an 
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von uns, 

unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Wir haften 
ferner ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die auf 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, 

unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Beruht ein 
Schaden auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 

oder auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 

deren Einhaltung unsere Vertragspartner regelmäßig vertrauen dürfen, so haften 
wir auch für einen solchen Schaden. Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns 

bestehen nicht und zwar unabhängig von der Rechtsnatur der gegen uns erhobenen 
Ansprüche.


